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BVerwG Bundesverwaltungsgericht

BVerwGE Entscheidungssammlung des Bundesverwaltungsgerichts

BWL Betriebswirtschaftslehre

bzw. beziehungsweise

B2B business to business

ca. circa

CB Compliance Berater (Zeitschrift)

CCZ Corporate Compliance Zeitschrift

CEAP circular economy action plan

ChemG Chemikaliengesetz

COM Dokumente der Europäischen Kommission

CSR corporate social responsibility

C2B consumer to business

ders. derselbe
d.h. das heißt

dies. dieselbe(n)

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Dok. Dokument

DÖV Die öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)

Drs. Drucksache

DSD Duales System Deutschland

DV Die Verwaltung (Zeitschrift)

DVBl Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift)

-E Entwurf

ebd. ebenda

ECLI Europäischer Rechtsprechungs-Identifikator

Ed. Edition

EG Europäische Gemeinschaft

Einf. Einführung

EL Ergänzungslieferung

ElektroG Elektro- und Elektronikgerätegesetz
ElektroStoffV Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung

EMAS Umweltmanagement- und -Audit-System der Europäischen Union

EnzEuR Enzyklopädie Europarecht

EPR extended producer responsibility

Erg.-Lfg. Ergänzungslieferung

et al. et alii (und andere)

etc. et cetera

EU Europäische Union

EuGH Gerichtshof der Europäischen Union
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EUR Euro

EurUP Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht

EUV Vertrag über die Europäische Union

EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

e.V. Eingetragener Verein

evtl. eventuell

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EWKVerbotsV Einwegkunststoffverbotsverordnung

EWSA Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

f./ff. folgende Seite/n

FAQ frequently asked questions/häufig gestellte Fragen

FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung

Fn. Fußnote

FS Festschrift

GehSchRL Geheimnisschutzrichtlinie

GewArch Gewerbearchiv (Zeitschrift)

GG Grundgesetz

ggf. gegebenenfalls

GK-KrWG Gemeinschaftskommentar zum Kreislaufwirtschaftsgesetz

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GRCh Charta der Grundrechte der Europäischen Union

GVwR Grundlagen des Verwaltungsrechts

HDE Handelsverband Deutschland e.V.

HGB Handelsgesetzbuch

HMUKLV Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

Hrsg. Herausgeber

i. d.R. in der Regel

i. e. S. im engeren Sinne

IGT Interessengemeinschaft Tabakwirtschaft e.V.

insb. insbesondere

i.R. d. im Rahmen des/der

i. S.d. im Sinne des/der

i. S.v. im Sinne von

i.V. m. in Verbindung mit

JbStuVerw.Wiss Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft

jew. jeweils

JuS Juristische Schulung (Zeitschrift)

JZ Juristenzeitung (Zeitschrift)

Kap. Kapitel

KJ Kritische Justiz (Zeitschrift)

KMU Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen

18 Abkürzungsverzeichnis



KrW-/AbfG Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz

LAGA Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Abfall

lit. litera (Buchstabe)

LkSG Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

LMuR Lebensmittel und Recht (Zeitschrift)

Mio. Million(en)

MPlfG Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung

Mrd. Milliarden

MüKo Münchener Kommentar

m.w. N. mit weiteren Nachweisen

NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.

NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)

NKRG Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates

No. number

Nr. Nummer
NRW Land Nordrhein-Westfalen

NuR Natur und Recht (Zeitschrift)

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

o. ä. oder ähnlich(e/s)

OECD Organisation für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung

OVG Oberverwaltungsgericht

ProdHaftG Produkthaftungsgesetz

ProgRess III Deutsches Ressourceneffizienzprogramm III 2020–2023

PVS Politische Vierteljahresschrift

RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht

RL Richtlinie

Rn. Randnummer

S. Seite

sog. sogenannt/e/r

SPI Sustainable Products Initiative

SRU Rat von Sachverständigen für Umweltfragen

StGB Strafgesetzbuch
u. a. unter anderem/und andere

UAbs. Unterabsatz

UBA Umweltbundesamt

UIG Umweltinformationsgesetz

UNEP United Nations Environment Programme

UPR Umwelt- und Planungsrecht (Zeitschrift)

Urt. Urteil

UStG Umsatzsteuergesetz

uwf Umweltwirtschaftsforum (Zeitschrift)
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v. von/vom
v.a. vor allem
Var. Variante
VCI Verband der Chemischen Industrie e.V.
verb. Rs. verbundene Rechtssache
VerpackG Verpackungsgesetz
VerpackV Verpackungsverordnung
VerwArch Verwaltungsarchiv (Zeitschrift)
VerwR Verwaltungsrecht
VG Verwaltungsgericht
vgl. vergleiche
VO Verordnung
VO-E Verordnungsentwurf COM(2022)142
Vol. Volume
Vorb. Vorbemerkung
VVDStRL Veröffentlichung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
WTO World Trade Organization
z. B. zum Beispiel
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZG Zeitschrift für Gesetzgebung
Ziff. Ziffer
zit. zitiert
ZSVR Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister
z. T. zum Teil
ZUR Zeitschrift für Umweltrecht
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Teil 1

Einleitung

A. Wegwerfgesellschaft und Ressourcenschutz

„Der Earth Overshoot Day zeigt, dass das derzeitige Produktions- und Konsumsys-
tem nicht mit der Absicht vereinbar ist, unseren Planeten weiterhin zu bewohnen.“1

Dieser drastische Befund zum Earth Overshoot Day am 28. Juli 2022 fasst
eindrücklich eine der zentralen Herausforderungen der Weltbevölkerung zusam-
men: Das Problem der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen und die mit ihrer
Nutzung verbundenen negativen Umweltauswirkungen in Einklang zu bringen
mit den gewachsenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen, Kon-
sum- und Verhaltensmustern. Dahingehende Konzepte existieren zahlreich. Sie
reichen von radikalen Forderungen nach fundamentalen und ganzheitlichen Ver-
änderungen des gesamten wachstumsbasierten Politik- und Wirtschaftssystems
(Bsp.: ,degrowth‘2) bis hin zu wenig wachstumskritischen punktuellen Ansätzen,
die neue ökonomische Chancen durch technologischen Fortschritt in den Mittel-
punkt rücken (Ideen von ,green growth‘3). Insgesamt herrscht die Einsicht vor,
dass zirkuläre Strukturen ein lineares Wirtschaften ablösen müssen.4 Dabei darf

1 Kommentar des ecuadorianischen Ministers für Umwelt, Wasser und ökologischen
Wandel, Gustavo Manrique, am 28.07.2022, dem für das Jahr 2022 von Global Foot-
print Network errechneten Earth Overshoot Day, vgl. https:/ /www.overshootday.org/
newsroom/press-release-july-2022-german/; der ,Weltüberlastungstag‘ gibt den Zeit-
punkt an, an dem alle nachhaltigen Ressourcen verbraucht sind, die das Ökosystem der
Erde innerhalb eines ganzen Jahres herstellen kann. Seit 1961 rückt der Tag kontinuier-
lich weiter nach vorne im Kalender; für weitere Informationen und Methodik siehe
https:/ /www.footprintnetwork.org/our-work/earth-overshoot-day/.

2 Instruktiv Kallis/Kostakis et al., Annual Review of Environment and Resources 43
(2018), 291; siehe dazu auch die Beiträge in Flipo/Schneider (Hrsg.), Proceedings of the
First International Conference on Economic De-Growth for Ecological Sustainability
and Social Equity, Paris, 18.–19. April 2008.

3 Diesen Ansatz verfolgt u. a. die Organisation für internationale Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), siehe dazu Capozzai/Ivana/Samson, Towards Green Growth
in Emerging Market Economies: Evidence from Environmental Performance Reviews,
OECD Green Growth Papers No. 1, 2019; auch die Programme der Europäischen Union
(EU) basieren auf einer wachstumsorientierten Grundidee, siehe dazu noch Teil 1, D.

4 Die Notwendigkeit des Endes der Linearwirtschaft wird – soweit ersichtlich – all-
gemein anerkannt. Aus der Forderung nach zirkulären Strukturen entstand u. a. das Kon-
zept der ,circular economy‘, instruktiv Ellen MacArthur Foundation (Hrsg.), Towards
the Circular Economy Vol. 1, 2013; vgl. auch die knappe Darstellung bei Petersen,
NVwZ 2022, 921.



bei allem guten – und zu begrüßenden – Willen zur Transformation jedoch der
Umstand nicht in den Hintergrund rücken, dass das Fortschreiten des übermäßi-
gen Ressourcenverbrauchs zum Schutz der Lebensgrundlagen und damit für das
Wohlergehen jetziger und künftiger Generationen sowie zur Erhaltung des Plane-
ten sofort gestoppt oder jedenfalls erheblich eingedämmt werden muss.5 Unter
anderem dieses überragend wichtige Ziel verfolgt der Umwelt- und Ressourcen-
schutz, der auf allen politischen Ebenen eine zentrale Stellung einnimmt.6

In eklatantem Widerspruch dazu steht ein Umgang mit Waren, wie er erstmals
durch Recherchen von Wirtschaftswoche und Frontal21 bei der Onlinehändlerin7

Amazon Mitte des Jahres 2018 aufgedeckt wurde: Retournierte Ware wird – z. T.
unabhängig von ihrem Zustand – vernichtet.8 Mittlerweile hat sich herausgestellt,
dass dieses Vorgehen nicht nur bei Onlinehändlerinnen, sondern auch in Berei-
chen des stationären Handels stattfindet.9 Eine Studie der Forschungsgruppe Re-
tourenmanagement der Universität Bamberg aus dem Jahr 2018/2019 kommt
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5 Vgl. die besorgniserregenden Prognosen für das Jahr 2050 in United Nations Envi-
ronment Programme (UNEP), Global Resources Outlook, 2019; OECD, Global Material
Resources Outlook to 2060, 2019.

6 Siehe hierzu auf internationaler Ebene neben den in Teil 1 Fn. 5 zitierten Berichten
UNEP, GEO-6 Global Environment Outlook, 2019; auf EU-Ebene vgl. u. a. Art. 3
Abs. 3 des Vertrages über die Europäische Union (EUV), ABl. EU C 326 v. 26.10.2012,
S. 13; Art. 11, 191 ff. des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV), ABl. EU C 326 v. 26.10.2012, S. 47; Art. 37 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (GRCh), ABl. EU C 326 v. 26.10.2012, S. 391; sowie Mitteilung
der Kommission: Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa, COM/2011/0571 fi-
nal; auf deutscher Ebene existiert u. a. ein Ressourceneffizienzprogramm, Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) (Hrsg.), Deutsches Res-
sourceneffizienzprogramm III – 2020–2023, 2020 (Progress III).

7 Im Rahmen dieser Untersuchung wird auf zahlreiche Bezeichnungen eingegangen
werden, die sich sowohl auf natürliche als auch juristische Personen beziehen können
(z. B.: Hersteller, Vertreiber, Händler etc.). Da es auf diese Unterscheidung nicht maß-
geblich ankommt, wird zur Vereinfachung unterstellt, dass dahinter juristische Personen
stehen. Dies dürfte in der wirtschaftlichen Praxis den Regelfall darstellen. Als Konse-
quenz folgt, dass diese Begriffe einer geschlechterneutralen Sprache nicht zugänglich
sind, da es sich dabei nicht um Menschen handelt. Da es sich aber i. d.R. um Personen-
gesellschaften (GmbH, AG etc.) handeln dürfte, wird das generische Femininum ver-
wendet, soweit nicht Normen oder Rechtsprechung zitiert oder wiedergegeben werden,
in denen die maskuline Form verwendet wurde. Dieses Vorgehen wird angewendet, so-
weit nicht offensichtlich ausschließlich natürliche Personen gemeint sein können (so
z. B. auch für den Begriff des Abfallbesitzers).

8 Vgl. Wirtschaftswoche: „Amazon vernichtet massenhaft Neuware“ v. 08.06.2018,
abrufbar unter https:/ /www.wiwo.de/unternehmen/handel/das-ist-ein-riesengrosser-skan
dal-amazon-vernichtet-massenhaft-neuware/22658544.html; Frontal21 v. 12.06.2018,
abrufbar unter https://www.zdf.de/politik/frontal/amazon-vernichtet-tonnenweise-ware-
100.html.

9 Vgl. die Pressemitteilung des BMU v. 08.08.2019, abrufbar unter https:/ /www.
bmuv.de/pressemitteilung/schulze-das-blosse-vernichten-neuwertiger-ware-wollen-wir-
unterbinden/; Tagesspiegel: „Amazon, H&M und Co. in der Kritik“ v. 11.06.2019, ab-
rufbar unter https:/ /www.tagesspiegel.de/wirtschaft/welche-retouren-werden-am-hau
figsten-vernichtet-5331583.html; umfassend zu Retouren Umweltbundesamt (UBA),



zwar zu dem Ergebnis, dass der Anteil der entsorgten Retouren im Gesamtmarkt
E-Commerce mit 3,9 % gering ausfalle und die Entsorgung in diesem Bereich
daher die Ausnahme und nicht die Regel sei.10 Allerdings dürfte die Aussage-
kraft der Studie begrenzt sein, da die Teilnehmerinnen der Umfrage einen
E-Commerce-Umsatz in Höhe von 5,5 Mrd. EUR auf sich vereinen, was ledig-
lich 8,4 % des gesamten deutschen E-Commerce-Umsatzes aus dem Jahr 2018
entspricht.11 Eine verlässliche Datengrundlage zum stationären Handel fehlt nach
wie vor. Das Motiv für eine Entsorgung ist häufig wirtschaftlicher Natur, wobei
auch insoweit auf die mangelhafte Verfügbarkeit entsprechender Daten hinzuwei-
sen ist.12 Selbst wenn mit der derzeitigen unzureichenden Studienlage davon aus-
gegangen wird, dass das Vernichtungsaufkommen gering ist, steht dieses Vorge-
hen aber auch bei nur geringem Umfang konträr zu allen Anstrengungen des
Ressourcenschutzes.13 Die im Produkt verarbeiteten Ressourcen werden nicht ein
einziges Mal dem Produktzweck entsprechend verwendet, wenn neue Ware ver-
nichtet wird. Auch hinsichtlich der darüberhinausgehend für die Produktion auf-
gewendeten Ressourcen liegt eine Verschwendung vor, wenn das Produkt nicht
verwendet, sondern nur vernichtet wird. Damit hat die „Wegwerfgesellschaft“14

ein neues Ausmaß erreicht. Zudem zeigt die stetige Aufdeckung neuer Fälle von
Warenvernichtung einen fortschreitenden Entwicklungstrend,15 und das, obwohl
das öffentliche und mediale Bewusstsein zunimmt.
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Produktverantwortung Onlinehandel, 2020, S. 211 ff.; mit Nachweisen für den stationä-
ren Handel UBA, Ökologisierung Onlinehandel, 2021, S. 143.

10 Vgl. die Zusammenfassung der unveröffentlichten Studie zur Ergänzung des Re-
tourentachos 18/19 in der Pressemitteilung v. 09.10.2019, abrufbar unter http:/ /www.
retourenforschung.de/info-hintergruende-der-retourenentsorgung—studie-ausgewertet.
html.

11 Auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und
Verbraucherschutz (BMUV) weist mit Stand vom 03.03.2023 darauf hin, dass es nur
wenige aussagekräftige Zahlen zur Warenvernichtung gibt, vgl. FAQ Warenvernichtung,
abrufbar unter https:/ /www.bmuv.de/faqs/warenvernichtung.

12 Die Forschung in Bezug auf den Onlinehandel wird vor allem durch die For-
schungsgruppe Retourenmanagement der Universität Bamberg vorangetrieben, vgl.
http:/ /www.retourenforschung.de/index.html; auch das UBA, Produktverantwortung On-
linehandel, 2020, S. 211 ff. weist auf die mangelhafte Datenlage hin; zu erkennbar wirt-
schaftlich motivierter Vernichtung im stationären Handel vgl. die Beispiele in UBA,
Ökologisierung Onlinehandel, 2021, S. 143.

13 Zu den Umweltwirkungen der Vernichtung von Retouren beispielhaft anhand von
ausgewählten Produktgruppen (Bekleidung, Elektro) UBA, Ökologisierung Onlinehan-
del, 2021, S. 134.

14 Diese Zuschreibung existiert nicht erst kürzlich, siehe in der Rechtswissenschaft
schon Franßen, in: Bender/Breuer/Ossenbühl/Sendler (Hrsg.), FS Redecker, 1993,
S. 457, 461; zur Entstehung dieser Mentalität König, Geschichte der Wegwerfgesell-
schaft, 2019, passim.

15 Vgl. die erneuten Recherchen zu Amazon, die im Oktober 2022 veröffentlicht wur-
den, abrufbar unter https:/ /www.businessinsider.de/wirtschaft/operation-remove-inter
ne-unterlagen-zeigen-wie-amazon-hunderte-tonnen-teils-neuwertiger-produkte-wie-lap
tops-wegwirft-a/.


